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1 TERMINSACHE: Förderzeitraum für Baukindergeld verlängert 

Mit dem Baukindergeld fördert das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – 
unter weiteren Voraussetzungen (siehe hierzu auch unter www.kfw/baukindergeld) – den Bau 
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oder Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum für Familien mit Kindern und 
Alleinerziehende. Gefördert wird der erstmalige Neubau oder Erwerb von Wohneigentum zur 
Selbstnutzung in Deutschland für Familien und Alleinerziehende mit mindestens einem im 
Haushalt lebenden Kind unter 18 Jahren.  

Das Baukindergeld wird bis zu einer Haushaltseinkommensgrenze von maximal 90.000 € pro 
Jahr bei einem Kind plus 15.000 € für jedes weitere Kind gewährt. Familien können zehn Jahre 
lang jährlich 1.200 € Baukindergeld je Kind erhalten. Eine Familie mit einem Kind erhält z. B. 
einen Zuschuss über 10 Jahre von insgesamt 12.000 €. 

Den Antrag auf Baukindergeld konnten diejenigen stellen, die zwischen dem 1.1.2018 und 
dem 31.12.2020 ihren Kaufvertrag unterzeichnet bzw. eine Baugenehmigung erhalten haben.  
Aufgrund der Corona-Pandemie können viele Antragsteller vorgegebene Fristen nicht 
einhalten. Daher wird diese Frist bis zum 31.3.2021 verlängert. Das Baukindergeld kann dann 
nach Einzug in die neue Immobilie im Rahmen der 6-monatigen Antragsfrist bis spätestens 
zum 31.12.2023 beantragt werden. 

2 Sonderzahlungen an Arbeitnehmer bis 31.12.2020 steuer- und 
sozialversicherungsfrei 

Das Bundesfinanzministerium räumt Arbeitgebern im Zeitraum1.3.2020 bis 31.12.2020 die 
Möglichkeit ein, ihren Beschäftigten Beihilfen und Unterstützungen bis zu einem Betrag von 
1.500 € im Jahr 2020 steuer- und sozialversicherungsfrei auszuzahlen oder als Sachleistungen 
zu gewähren.  

Voraussetzung dafür ist jedoch u. a., dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet und die steuerfreien Leistungen im Lohnkonto 
aufgezeichnet werden (siehe hierzu auch den Beitrag Nr. 1 in „Das Wichtigste“ Juni 2020. Die 
Frist zur Auszahlung wurde mittlerweile bis 2021 verlängert. 

3 Änderung des Grundfreibetrags im „Zweiten Familienentlastungsgesetz“ 

Das „Zweite Familienentlastungsgesetz“ der Bundesregierung wird vom Bericht über die Höhe 
des steuerfrei zu stellenden Existenzminimums von Erwachsenen und Kindern für das Jahr 
2022 beeinflusst, den das Bundeskabinett am 23.9.2020 beschloss.  

So soll sich der Grundfreibetrag für den Veranlagungszeitraum (VZ) 2021 von 9.696 €, die der 
ursprüngliche Gesetzesentwurf vorsah, auf nun 9.744 € auf Basis des 
Existenzminimumberichts erhöhen. Im VZ 2022 bleibt die Erhöhung auf 9.984 €, wie im 
Gesetzentwurf vorgesehen, bestehen. In der September-Ausgabe von „Das Wichtigste“ 
berichteten wir bereits über das „Zweite Familienentlastungsgesetz“.  

Zentrale Elemente des Gesetzes sind neben der Erhöhung des Grundfreibetrags auch eine 
Anhebung des Kindergelds sowie des Kinderfreibetrags. Ziel des Gesetzes ist die Verbesserung 
der Familienleistungen, die Berücksichtigung eines gestiegenen Existenzminimums sowie der 
Ausgleich der kalten Progression.  
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4 Besondere Regelungen für Minijobber enden zum 31.10.2020 

Von den Auswirkungen durch den Corona-Virus sind auch Minijobber und deren Arbeitgeber 
betroffen. Für sie gelten teilweise andere Regelungen als für sozialversicherungspflichtige 
Arbeitnehmer. Grundsätzlich gilt: 

• Überschreiten der Verdienstgrenze: Überschreitet der Jahresverdienst eines 
Minijobbers 5.400 €, liegt nicht automatisch eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung vor. Ein Minijob bleibt auch dann bestehen, sofern die Verdienstgrenze 
gelegentlich (nicht mehr als drei Kalendermonate innerhalb eines Zeitjahres) und die 
Entgeltgrenze nicht vorhersehbar (nicht im Voraus vereinbart) überschritten werden. 
Grundsätzlich spielt hier die Höhe des Verdienstes keine Rolle. Aufgrund einer 
Verlautbarung der Spitzenorganisation der Sozialversicherung vom 30.3.2020 konnte 
ein gelegentliches Überschreiten der Verdienstgrenze für die Monate März bis Oktober 
2020 bis zu fünfmal innerhalb eines Zeitjahres erfolgen. 

• Überschreiten der Arbeitszeitgrenze: Nachdem es aufgrund der Corona-Pandemie im 
Bereich der Saisonarbeit, insbesondere in der Landwirtschaft, zu fehlenden 
Arbeitskräften gekommen ist, wurde die Zeitgrenze für kurzfristige Minijobs auf fünf 
Monate oder 115 Arbeitstage ausgedehnt. Die Anhebung galt für den Zeitraum vom 
1.3.2020 bis 31.10.2020. 

Anmerkung: Hier gilt zu beachten, dass diese Regelungen ab dem Monat November 2020 
nicht mehr anwendbar sind. 

5 Vorsteuerabzug aus Bewirtungsrechnungen 

Das Einkommensteuergesetz sieht für Unternehmer gewisse Regelungen bei der Ermittlung 
des Gewinns vor. Dazu gehören beispielsweise bestimmte Ausgaben, welche zwar 
grundsätzlich Betriebsausgaben darstellen, die aber nicht als solche steuerlich abzuziehen 
sind.  

Nicht abgezogen werden dürfen zum Beispiel Bewirtungsaufwendungen aus geschäftlichem 
Anlass, soweit sie 70 % der angemessenen Kosten übersteigen. Der Unternehmer hat zur 
steuerlichen Anerkennung der Kosten und zur Überprüfung der Angemessenheit schriftlich 
Angaben zu Ort, Zeit, Anlass und zu den anwesenden Teilnehmern und den entstandenen 
Kosten zu machen. Für die Höhe der Aufwendungen ist die Rechnung beizufügen, wenn die 
Bewirtung in einer Gaststätte stattgefunden hat.  

Für den Unternehmer ist ein Vorsteuerabzug aus dem vollen Rechnungsbetrag, soweit dieser 
nicht unangemessen hoch ist, möglich. Ob dies auch möglich ist, wenn die 
Aufzeichnungspflichten nicht erfüllt wurden, hat am 27.4.2020 das Finanzgericht Münster 
entschieden. In dem Fall wurden der Anlass der Bewirtung sowie die Angaben zu den 
Teilnehmern nicht dokumentiert, was zum Ausschluss des Vorsteuerabzugs führte.  

Trotz eines anderslautenden Urteils des Finanzgerichts Berlin Brandenburg v. 9.4.2019, 
nachdem die Gewährung von Vorsteuer auch möglich ist, wenn die erforderlichen Angaben 
des Einkommensteuergesetzes nicht erfüllt wurden, entschied sich das Finanzgericht Münster 
nun für die Verwehrung des Vorsteuerabzugs. Da gesetzlich genau vorgegeben ist, welche 
Angaben erforderlich sind, sollte es dem Unternehmer möglich sein, die notwendigen 
Voraussetzungen zu erfüllen. Außerdem war der Unternehmer in diesem Fall nicht in der Lage 
nachzuweisen, dass gekaufte Speisen nicht für die eigene private Lebensführung vorgesehen 
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waren. Hinzu kommt noch, dass eine Auskunft aufgrund des Mandatsgeheimnisses über die 
bewirteten Mandanten verweigert wurde. Die Nichtaufklärbarkeit geht dabei zu Lasten der 
Steuerpflichtigen. 

6 Neuregelung der Überbrückungshilfe ab September 2020 

Die Überbrückungshilfe wird in den Monaten September bis Dezember 2020 fortgesetzt und 
verbessert. Dazu verständigten sich das Bundeswirtschaftsministerium und das 
Bundesfinanzministerium auf neue Modalitäten zugunsten der Antragsteller.  

Die Überbrückungshilfe steht für Unternehmen aus allen Branchen offen, die von der Corona-
Krise besonders betroffen sind. Dazu wurden folgende Änderungen am Programm 
vorgenommen: 

 

• Förder-Höchstbetrag: Die maximale Höhe der Überbrückungshilfe beträgt 50.000 € pro 
Monat. Die Deckelungsbeträge in Höhe von 9.000 bzw. 15.000 € für kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) werden ersatzlos gestrichen.  

• Flexibilisierung der Eintrittsschwelle: Zur Antragstellung berechtigt sind künftig 
Antragsteller, die entweder  

• einen Umsatzeinbruch von mindestens 50 % in zwei zusammenhängenden Monaten 
im  

• Zeitraum April bis August 2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten oder 
 einen Umsatzeinbruch von mindestens 30 % pro Monat im Durchschnitt in den 
Monaten April bis August 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichneten. 

• Erhöhung der Fördersätze: In Zukunft werden erstattet: 

• 90 % der Fixkosten bei mehr als 70 % Umsatzeinbruch (bisher 80 % der Fixkosten),  

• 60 % der Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch zwischen 50 % und 70 % (bisher 50 % 
der Fixkosten) und 40 % der Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch von mehr als 30 % 
(bisher bei mehr als 40 % Umsatzeinbruch). 

• Personalkostenpauschale: Die Personalkostenpauschale von 10 % der förderfähigen 
Kosten wird auf 20 % erhöht. 

• Schlussabrechnung: Bei der Schlussabrechnung sollen künftig Nachzahlungen ebenso 
möglich sein wie Rückforderungen. 

Die Antragstellung erfolgt wie gehabt über einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt. Die Antragskosten werden den betroffenen 
Unternehmen mit dem gleichen Satz erstattet wie die übrigen förderfähigen Fixkosten. 

7 Beurteilung der Zahlungen für laufende Hauskosten 

Das Finanzgericht und anschließend auch der Bundesfinanzhof (BFH) haben sich mit der 
Beurteilung von Zahlungen für laufende Hauskosten beschäftigt, welche nur von einem 
Ehegatten getragen werden. Dabei war zu klären, ob möglicherweise Unterhaltsleistungen 
oder Zuwendungen an den anderen Ehegatten vorliegen. Auslöser für das gerichtliche 
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Verfahren war ein Ehepaar, welches hälftig ein Einfamilienhaus für eigene Wohnzwecke 
besaß.  

Nach einigen Jahren wurde der Anteil des Ehemanns unentgeltlich auf seine Frau übertragen, 
wobei ihm aber weiterhin die kompletten Darlehensverbindlichkeiten zugerechnet blieben. 
Dadurch, dass der Ehemann nun sämtliche anfallende Kosten in Zusammenhang mit dem 
Haus getragen hat, bestimmte das Finanzamt die Zahlungen als unentgeltliche Zuwendungen 
von dem Ehemann an die Ehefrau. 

Der BFH sah dies jedoch anders. Eine unentgeltliche Zuwendung liegt nur vor, wenn dieser 
keine (marktübliche) Gegenleistung entgegensteht, wobei aber ausschließlich objektive 
Gesichtspunkte maßgebend sind. Bei der Darlehensverbindlichkeit leistet der Ehemann keine 
Zuwendungen durch die Tilgungszahlungen. Eine solche Zuwendung entsteht nur durch den 
Verzicht eines Ausgleichsanspruchs, von dem in dieser Konstellation nicht ausgegangen 
werden kann, da beide Ehegatten vertraglich bei der Bank festgehalten haben, dass die 
Kosten nicht von Beiden in gleicher Höhe getragen werden müssen. Demnach kommt der 
Ehemann mit den Zahlungen lediglich seiner Unterhaltspflicht nach. Dass sich das Haus im 
Eigentum der Ehefrau befindet ist dabei unschädlich. Gleiches gilt, wenn die Ehegatten zur 
Miete wohnen würden, auch dann lägen Zahlungen für den Wohnbedarf vor. 

8 Keine Grunderwerbsteuer bei Zubehör 

Die Grunderwerbsteuer bemisst sich nach der Gegenleistung für das Grundstück und wird 
anschließend mit dem Grunderwerbsteuersatz des jeweiligen Bundeslands multipliziert. Bei 
der Berechnung werden allerdings die Werte nicht berücksichtigt, welche auf miterworbenes 
Zubehör entfallen. Dies hatte der Bundesfinanzhof am 3.6.2020 entschieden. Vorangegangen 
war ein Fall, bei dem beim Verkauf eines Geschäfts die darin befindliche Ladeneinrichtung mit 
in die Berechnung der Grunderwerbsteuer einbezogen wurde.  

Nach dieser Entscheidung wird Zubehör wie z. B. eine Ladeneinrichtung als bewegliche Sache 
gesetzlich definiert, die dem wirtschaftlichen Zweck einer Hauptsache dient und mit dieser in 
einem räumlichen Verhältnis steht. Damit sind alle dem Unternehmen zugeordneten 
Gegenstände als Zubehör anzusehen, wenn eine dauernde Verbindung mit dem 
wirtschaftlichen Zweck des Grundstücks vorliegt. Ob Zubehör vorliegt oder nicht, ist in jedem 
Fall gesondert zu prüfen. 

9 Beschränkte Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 

Die Corona-Pandemie ist noch nicht überwunden und viele Unternehmen sind aufgrund der 
Pandemie insolvenzgefährdet. Um Unternehmen auch weiterhin die Möglichkeit zu geben, 
sich unter Inanspruchnahme staatlicher Hilfsangebote und im Rahmen außergerichtlicher 
Verhandlungen zu sanieren und zu finanzieren, soll die Insolvenzantragspflicht weiterhin 
ausgesetzt werden können. Die Aussetzung soll für den Zeitraum vom 1.10.2020 bis zum 
31.12.2020 verlängert werden. Diese Verlängerung soll jedoch nur für Unternehmen gelten, 
die infolge der Pandemie überschuldet sind, ohne zahlungsunfähig zu sein. 

Anders als bei zahlungsunfähigen Unternehmen bestehen bei überschuldeten Unternehmen 
Chancen, die Insolvenz dauerhaft abzuwenden. Unternehmen, die zahlungsunfähig sind, 
können dagegen ihre fälligen Verbindlichkeiten bereits nicht mehr bezahlen. Das bedeutet, 
dass es diesen Unternehmen nicht in ausreichendem Maße gelungen ist, ihre Finanzlage unter 
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Zuhilfenahme der vielfältigen staatlichen Hilfsangebote zu stabilisieren. Um das erforderliche 
Vertrauen in den Wirtschaftsverkehr zu erhalten, sollen diese Unternehmen daher nicht in die 
Verlängerung einbezogen werden.  

10 Verbot von Kurzzeitvermietungen 

Für viele europäische Städte werden über Onlineplattformen wie z. B. Airbnb private 
Wohnungen für Kurzzeitvermietungen angeboten. Für Wohnungseigentümer ist die 
Vermietung für einen Kurzaufenthalt i. d. R.  lukrativer als eine langfristige Vermietung. 

Darauf haben einige Städte reagiert und sog. Zweckentfremdungsverbote erlassen. Bei einem 
Verstoß gegen ein solches Verbot kann ein Bußgeld fällig werden. Die Richter des 
Europäischen Gerichtshofs hatten am 22.9.2020 zu entscheiden, ob eine solche Regelung 
durch das Unionsrecht gedeckt ist.  

Dabei kamen sie zu dem Entschluss, dass eine nationale Regelung, die eine regelmäßige 
Kurzzeitvermietung einer Wohnung an Personen, die sich nur vorübergehend in der 
betreffenden Gemeinde aufhalten, ohne dort einen Wohnsitz zu begründen, von einer 
Genehmigung abhängig macht, mit dem Unionsrecht in Einklang steht. Die Bekämpfung des 
Mangels an Wohnungen, die längerfristig vermietet werden, stellt einen zwingenden Grund 
des Allgemeininteresses dar, der eine solche Regelung rechtfertigt. 

11 Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts 

Der Entwurf des Gesetzes zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts sieht u. a. 
die Einführung eines Rechtsrahmens für Restrukturierungen vor, mit dem Insolvenzen 
abgewendet werden können. Davon sollen insbesondere auch Unternehmen Gebrauch 
machen, die infolge der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Hier die 
wichtigsten Änderungen: 

• Stärkere Abgrenzung zwischen Überschuldung und drohender Zahlungsunfähigkeit 
(Überschuldungsprüfung – Prognosezeitraum ein Jahr; Prüfung der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit – Prognosezeitraum zwei Jahre) 

• Verpflichtung der Geschäftsleiter haftungsbeschränkter Unternehmensträger zur 
Wahrung der Gläubigerinteressen, im Rahmen der Ausübung des unternehmerischen 
Ermessens, bei drohender Zahlungsunfähigkeit des Unternehmensträgers 

• Haftung gegenüber dem Unternehmensträger bei schuldhafter Verletzung dieser 
Pflichten 

• Verkürzung des Prognosezeitraums für die Fortführungsprognose im 
Überschuldungstatbestand 

Das Gesetz soll in weiten Teilen am 1.1.2021 in Kraft treten. 

12 Abmahnmissbrauch – Gesetz zur Stärkung des fairen Wettbewerbs beschlossen 

Der Deutsche Bundestag hat am 10.9.2020 den vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen 
Wettbewerbs beschlossen. Das Gesetz soll zur Eindämmung des Abmahnmissbrauchs führen. 
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Davon sind insbesondere Selbstständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen betroffen. 
Das Gesetz betrifft u. a. folgende Kernpunkte: 

• Verringerung finanzieller Anreize für Abmahner: Bei Verstößen gegen Informations- 
und Kennzeichnungspflichten im Internet oder bei Verstößen von Unternehmen (< 250 
Mitarbeitern) gegen Datenschutzrecht besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung für 
die Abmahnung. Bei erstmaliger Abmahnung wird hier auch die Höhe einer 
Vertragsstrafe begrenzt. 

• Erhöhung der Voraussetzungen für die Anspruchsbefugnis der Abmahner: 
Mitbewerber können Unterlassungsansprüche in Zukunft nur noch geltend machen, 
wenn sie im erheblichem Maße Waren oder Dienstleistungen vertreiben oder 
nachfragen. 

• Erleichterung der Gegenansprüche des Abgemahnten: Die Betroffenen können 
missbräuchliche Abmahnungen in Zukunft durch die Schaffung mehrerer 
Regelbeispiele für missbräuchliche Abmahnungen leichter darlegen (z. B. massenhafte 
Versendung von Abmahnungen durch Mitbewerber, Verlangen offensichtlich 
überhöhter Vertragsstrafen). Wer zu Unrecht abgemahnt wird, erhält außerdem einen 
Gegenanspruch auf Ersatz der Kosten für die erforderliche Rechtsverteidigung. 

• Wahl des Gerichtsstands: In Zukunft gilt bei Rechtsverletzungen im Internet und im 
elektronischen Geschäftsverkehr einheitlich der allgemeine Gerichtsstand des zuvor 
Abgemahnten.  

• Ergänzung des Designgesetzes: Nach dem bisher geltenden Designrecht können 
Hersteller von komplexen Erzeugnissen, die aus mehreren auseinander- und wieder 
zusammenbaubaren Bauelementen bestehen (z. B. Automobile), auch für einzelne 
Bauelemente (z. B. Kotflügel) Designschutz in Anspruch nehmen, sofern das Design 
neu ist und Eigenart hat. Dies gilt aber nur für solche Bauelemente, die in ein 
komplexes Erzeugnis eingefügt sind und die bei ihrer bestimmungsgemäßen 
Verwendung sichtbar bleiben. Die nun beschlossene Neuregelung wird auf alle nach 
Inkrafttreten des Gesetzes angemeldeten Designs anwendbar sein und voraussichtlich 
zu einer Preisreduzierung bei sichtbaren Autoersatzteilen wie Karosserieteilen, 
Scheinwerfern und Verglasungen führen. 

13 Auslaufen der Umsatzsteuerabsenkung zum 1.1.2021 

Mit der Absicht die Konjunktur anzukurbeln und Arbeitsplätze zu erhalten, senkte die 
Bundesregierung befristet vom 1.7.2020 bis zum 31.12.2020 die Umsatzsteuersätze von 19 % 
auf 16 % und von 7 % auf 5 %. 

Die Anwendung der reduzierten Steuersätze von 16 % bzw. 5 % für Umsätze, die nach dem 
31.12.2020 ausgeführt werden, ist ab 1.1.2021 nicht mehr möglich. Danach kommen die 
Steuersätze von 19 % bzw. 7 % zum Tragen. Wann die vertraglichen Vereinbarungen 
abgeschlossen oder die Rechnungen gestellt werden bzw. die Vereinnahmung des Entgelts 
erfolgt, ist für die Frage, welcher Steuersatz – 19 % oder 16 % bzw. 7 % oder 5 % – 
anzuwenden ist, ohne Bedeutung.  

Handwerkerleistungen: Durch die Umsatzsteueränderung direkt be- oder entlastet werden 
Endverbraucher oder nicht zum Vorsteuerabzug berechtigte Unternehmen (Ärzte, 
Wohnungsvermieter etc.). Der Steuersatz bei Handwerkerleistungen bestimmt sich nach dem 
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Zeitpunkt der Werklieferung, d. h. dem Abschluss und der Abnahme des Werkes. Wird eine 
Bauleistung vor dem 1.1.2021 bestellt und zwischen dem 30.6. und 31.12.2020 abgenommen, 
gilt noch der Steuersatz von 16 %. Erfolgt die Abnahme nach dem 31.12.2020, gilt der höhere 
Steuersatz von 19 %. Unter weiteren (strengen) Voraussetzungen kann eine Gesamtleistung in 
Teilleistungen aufgeteilt und somit ein Teil der Leistung vor dem 1.1.2021 abgenommen und 
noch mit dem Steuersatz von 16 % abgerechnet werden. 

Gastronomie: Für die Gastronomie wurde der Umsatzsteuersatz für Speisen ab dem 1.7.2020 
von 19 % auf 7 % abgesenkt. Die Reduzierung legte der Gesetzgeber für ein Jahr – also bis zum 
30.6.2021 – fest. Nachdem die allgemeine Absenkung des Umsatzsteuersatzes von 7 % auf 5 
% erfolgt, gilt der Prozentsatz von 5 % auch hier bis 31.12.2020. Ab dem 1.1.2021 bis zum 
30.6.2021 kommt dann für Speisen der reduzierte Steuersatz von 7 % zum Tragen. Für 
Getränke gelten schon ab dem 1.1.2021 19 %. Ab dem 1.7.2021 steigt der Steuersatz auch für 
Speisen wieder auf den Regelsatz von 19 %. 

Registrierkassen: Unternehmen mit Bargeldgeschäften, die elektronische Registrierkassen 
einsetzen, müssen diese entsprechend anpassen/umrüsten lassen, wenn die 
Umsatzsteuersätze ab dem 1.1.2021 zeitgerecht und richtig berechnet werden sollen. 

14 Solidaritätszuschlag entfällt teilweise ab 2021 

Mit dem „Gesetz zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995“ wird die Abschaffung des 
Soli-Zuschlags gesetzlich definiert und der Soli in einem ersten Schritt – ab 2021 – zugunsten 
niedriger und mittlerer Einkommen schrittweise zurückgeführt. 

Bei der Einführung des Solidaritätszuschlags wurde für einkommensteuerpflichtige Personen 
eine Freigrenze (972 €/1.944 € Einzel-/Zusammenveranlagung) festgelegt. Diese Freigrenze 
wird auf 16.956 €/33.912 € angehoben. Bis zu einem zu versteuernden Einkommen von 
61.717 €/123.434 € (Einzel-/Zusammenveranlagung) entfällt der Soli. Bis zu einer zu 
versteuernden Einkommensgrenze von 96.409 € gilt eine sog. Milderungszone. Nach 
Überschreiten der Zone bleibt der Soli-Zuschlags bei 5,5 %. 

Anmerkung: Der Soli wird bei den der Abgeltungsteuer unterliegenden Einkünften aus 
Kapitalvermögen und bei der Körperschaftsteuer (GmbH, AG) nicht abgeschafft. 

15 Anhebung der Entfernungspauschale für Fernpendler ab 2021 

Die sog. Pendlerpauschale bleibt auch ab dem Jahr 2021 bis zu 20 km bei 0,30 €. Sie wird 
befristet für die Jahre 2021 bis 2023 ab dem 21. km auf 0,35 € angehoben. Für die Jahre 2024 
bis 2026 gilt dann ab dem 21. Kilometer eine Pauschale in Höhe von 0,38 €. 

16 Gebäudesanierungsmaßnahmen steuerlich begünstigt 

Mit den neuen Klimaschutzregelungen wird eine technologieoffene steuerliche Förderung 
energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen ab 2020 eingeführt. Durch einen Abzug von 
der Steuerschuld soll gewährleistet werden, dass Gebäudebesitzer aller Einkommensklassen 
gleichermaßen von der Maßnahme profitieren. Gefördert werden Einzelmaßnahmen wie der 
Einbau neuer Fenster oder die Dämmung von Dächern und Außenwänden. Demnach können 
Steuerpflichtige, die z. B. alte Fenster durch moderne Wärmeschutzfenster ersetzen, ihre 
Steuerschuld – verteilt über 3 Jahre – um 20 % (1. + 2. Jahr je 7 %, 3. Jahr 6 %) der Kosten 
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mindern. Zusätzlich wurde im Vermittlungsverfahren erreicht, dass auch Kosten für 
Energieberater künftig als Aufwendungen für energetische Maßnahmen gelten. 

17 Überlegungen und Handlungsbedarf zum Jahresende 2020 

Überbrückungshilfe II noch bis 31.01.2021 beantragen: Die sog. Überbrückungshilfe wurde für 
die Monate September bis Dezember 2020 fortgesetzt und geändert. Sie steht Unternehmen 
aus allen Branchen offen, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. So wurde z. B. 
der Förder-Höchstbetrag auf max. 50.000 € pro Monat festgelegt und die Deckelungsbeträge 
in Höhe von 9.000 € bzw. 15.000 € für kleine und mittlere Unternehmen ersatzlos gestrichen. 
Des Weiteren wurden die Eintrittsschwelle flexibilisiert sowie die Fördersätze und die 
Personalkostenpauschale erhöht. 

Anmerkung: Die Überbrückungshilfe II soll ein weiteres Mal in einer Überbrückungshilfe III 
verlängert und ihre Konditionen nochmals verbessert werden. 

Rückzahlungsverpflichtung der Corona-Soforthilfe: Bei der Beantragung der Corona- 
Soforthilfe musste der Antragsteller versichern, dass er durch die Corona-Pandemie in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, die seine Existenz bedrohen. Wird zu einem 
späteren Zeitpunkt festgestellt, dass der Sach- und Finanzaufwand des Unternehmens oder 
der tatsächliche Liquiditätsengpass geringer war, ist das Unternehmen zu einer 
unverzüglichen Mitteilung und zu einer Rückzahlung des überzahlten Betrags verpflichtet. Zu 
einer Überkompensation kann es auch kommen, wenn mehrere Hilfsprogramme oder 
Entschädigungsleistungen kombiniert wurden. Demnach gilt es nachträglich zu prüfen, ob die 
Soforthilfe in der bewilligten Höhe berechtigt war. 

Bitte beachten! Hier sei auch darauf hingewiesen, dass vorsätzlich falsche Angaben den 
Straftatbestand des Subventionsbetrugs erfüllen. Lassen Sie sich daher unbedingt in diesem 
Zusammenhang beraten! 

Geschenke an Geschäftsfreunde 

 „Sachzuwendungen“ an Kunden bzw. Geschäftsfreunde dürfen als Betriebsausgaben 
abgezogen werden, wenn die Kosten der Gegenstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne 
Umsatzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist 
der Betrag höher oder werden an einen Empfänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 
überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit 
in vollem Umfang. Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht der Fiskus davon aus, 
dass es sich um Streuwerbeartikel handelt und auch die Aufzeichnungspflicht der Empfänger 
entfällt. Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger 
mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) 
versteuern. Der Aufwand stellt jedoch keine Betriebsausgabe dar! Der Empfänger ist von der 
Steuerübernahme zu unterrichten. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönlichem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und 
Hochzeitsjubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im Wert bis 60 € müssen nicht pauschal 
besteuert werden. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitnehmer (siehe folgenden Beitrag). 
Übersteigt der Wert für ein Geschenk an Geschäftsfreunde jedoch 35 €, ist es nicht als 
Betriebsausgabe absetzbar! 

Geschenke an Arbeitnehmer: Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben den üblichen 
Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch ein Geschenk z. B. zum Jahresende überreichen, kann er 
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auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an Mitarbeiter können danach 
bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % 
(zzgl. Soli-Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind 
allerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeitgeber kann die Aufwendungen als 
Betriebsausgaben ansetzen. 

Weihnachts-/Betriebsfeier: Zuwendungen für Betriebsveranstaltungen wie 
„Weihnachtsfeiern“ bleiben bis zu einem Betrag in Höhe von 110 € steuerfrei, auch wenn der 
Betrag pro Veranstaltung und Arbeitnehmer überschritten wird. Nur der überschrittene 
Betrag ist dann steuer- und sozialversicherungspflichtig. 

Zu den Zuwendungen gehören alle Aufwendungen des Arbeitgebers einschließlich 
Umsatzsteuer unabhängig davon, ob sie einzelnen Arbeitnehmern zurechenbar sind oder ob 
es sich um den rechnerischen Anteil an den Kosten der Betriebsveranstaltung handelt, die er 
gegenüber Dritten für den äußeren Rahmen der Betriebsveranstaltung aufwendet. 

Beispiel: Die Aufwendungen für eine Betriebsveranstaltung betragen 10.000 €. Der 
Teilnehmerkreis setzt sich aus 75 Arbeitnehmern zusammen, von denen 25 von je einer 
Person begleitet werden. Die Aufwendungen sind auf 100 Personen zu verteilen, sodass auf 
jede Person ein geldwerter Vorteil von 100 € entfällt. Der auf die Begleitperson entfallende 
geldwerte Vorteil ist dem jeweiligen Arbeitnehmer zuzurechnen. 50 Arbeitnehmer haben 
somit einen geldwerten Vorteil von 100 €, der den Freibetrag von 110 € nicht übersteigt und 
daher nicht steuerpflichtig ist. Bei 25 Arbeitnehmern beträgt der geldwerte Vorteil 200 €. 
Nach Abzug des Freibetrags von 110 € ergibt sich für diese Arbeitnehmer ein steuerpflichtiger 
geldwerter Vorteil von jeweils 90 €. Er bleibt sozialversicherungsfrei, wenn er mit 25 % 
pauschal besteuert wird. 

NEU! Degressive Abschreibung: Zum 1.1.2020 wurde die degressive Abschreibung befristet 
wieder eingeführt. Danach können bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die 
nach dem 31.12.2019 und vor dem 1.1.2022 angeschafft oder hergestellt worden sind, 
degressiv abgeschrieben werden. 

Begünstigt sind nicht nur neue, sondern auch gebrauchte Wirtschaftsgüter. Die degressive AfA 
kann nach einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Restwert vorgenommen 
werden. Der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache des bei 
der AfA in gleichen Jahresbeträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 25 % 
nicht übersteigen. 

Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen: Kleine und mittlere Unternehmen 
profitieren von der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden bewegliche Wirtschaftsgüter 
wie z. B. Maschinen angeschafft, können – unter weiteren Voraussetzungen – im Jahr der 
Anschaffung oder Herstellung sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur normalen 
Abschreibung zusätzlich Sonderabschreibungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in 
Anspruch genommen werden. Der Unternehmer kann so die Höhe des Gewinns steuern. Die 
für die Inanspruchnahme der Vergünstigung relevanten Betriebsvermögensgrenzen betragen 
bei Bilanzierenden 235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft 125.000 €; die Gewinngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern beträgt 
100.000 €. 

Geplante Änderung beim Investitionsabzugsbetrag: Für neue oder gebrauchte bewegliche 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die Steuerpflichtige anschaffen oder herstellen 
wollen, können sie – unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betrieblichen Nutzung zu 
mindestens 90 % und Einhaltung bestimmter Betriebsgrößenmerkmale bzw. Gewinngrenzen 
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(wie bei der Sonderabschreibung) – bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der 
Inanspruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Anmerkung: Die Planungen durch das Jahressteuergesetz 2020 sehen vor, die Abzugshöhe von 
40 % auf 50 % anzuheben. Als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von 
Sonderabschreibung und Investitionsabzugsbetrag soll (nur noch) eine Gewinnhöhe von 
150.000 € gelten. Die Neuregelungen für beide Steuerungsinstrumente sollen bereits für 
Wirtschaftsjahre ab dem 1.1.2020 in Kraft treten. 

18 Virtuelle Hauptversammlungen bis Ende 2021 möglich 

Die gesetzliche Regelung, mit der die Handlungs- und Beschlussfähigkeit von GmbHs und 
weiteren Rechtsformen während der Pandemie sichergestellt wird, war ursprünglich bis zum 
Jahresende 2020 befristet. Nun wurde die Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Damit können die 
betroffenen Rechtsformen, also etwa GmbHs, Genossenschaften, Vereine und 
Aktiengesellschaften, auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen der 
Versammlungsmöglichkeiten erforderliche Beschlüsse fassen und bleiben so handlungsfähig. 
Die vorübergehenden Erleichterungen gelten bis zum 31.12.2021. 

19 Anhebung des Mindestlohns zum 1.1.2021  

Der gesetzliche Mindestlohn wird in mehreren Schritten bis Juli 2022 auf 10,45 € brutto 
steigen. Seit dem 1.1.2020 liegt dieser bei 9,35 € brutto. Zum 1.1.2021 wird der Mindestlohn 
je Zeitstunde auf brutto 9,50 € angehoben und steigt dann in weiteren Schritten zum 1.7.2021 
auf brutto 9,60 €, zum 1.1.2022 auf brutto 9,82 € und zum 1.7.2022 auf brutto 10,45 €. 

Grundsätzlich gilt der gesetzliche Mindestlohn für alle Arbeitnehmer, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Auch Praktikanten haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf 
den Mindestlohn. Ausgenommen vom Erhalt des Mindestlohns sind jedoch z. B. 
Auszubildende, ehrenamtlich Tätige, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme 
der Arbeitsförderung und Angestellte mit Branchentarifverträgen. 

Bei geringfügig Beschäftigten, den sog. Minijobbern, sollte geprüft werden, ob die gesetzliche 
Verdienstgrenze von insgesamt 450 € pro Monat überschritten wird.  

 

20 Kurz berichtet 

Vorsicht beim Betreten eines Geh-/Radweges als Fußgänger: Das Oberlandesgericht Celle hat 
in seiner Entscheidung vom 20.11.2018 noch einmal betont, dass einen Fußgänger beim 
Überschreiten eines Geh- und Radweges dieselben Sorgfaltspflichten treffen wie beim 
Überschreiten einer Fahrbahn. Dazu gehört es, sich zu vergewissern, ob der Weg gefahrlos für 
sich und andere betreten werden kann. 

 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht 
übernommen werden. Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
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21 In eigener Sache ... 

bleibt vom 22.12.2020 bis zum 01.01.2021 unsere Kanzlei geschlossen. Wir müssen genau wie 
Sie neue Kräfte tanken, um dann ab dem 04.01.2021 wieder gemeinsam durchzustarten. 
Persönliche Termine sind dann wieder vorbehaltlich der Aufhebung des log-downs ab dem 
10.01.2021 vereinbar. Ansonsten sind natürlich jederzeit Telefontermine oder Anfragen per 
Email möglich – zu unserer aller Schutz. 

Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage, Frohe Weihnachten und einen guten Start für 
2021. Bleiben Sie gesund und stark. Nur gemeinsam können und werden wir es schaffen. 

Bis bald. 

 

 

Christine Hartwig StBin  

 


